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Herr Schüüch

Herr Schüüch hat immer von einem kleinen Ferienhäuschen in Graubünden geträumt. Jetzt endlich ist

der Traum wahr geworden, doch er kann sich nicht so recht freuen darüber, weil er ein schlechtes
Gewissen hat.
Herr Schüüch hat 1800 qm Land gekauft. Von dieser Fläche gehen 40 qm ab für das Häuschen. Nun

aber schreibt ihm das Departement des Innern und der Volkswirtschaft Graubündens, daß er mit diesem

Erwerb zur Verminderung des Kulturlandes in Graubünden beigetragen hat und daß ihn das 3 Prozent

des Kaufpreises kostet.
Herr Schüüch bezahlt die Buße, hat von nun an jedoch das Gefühl, ein schlechter Heimatschützler zu

sein. Er bietet dem Departement in einem Brief an, daß er auf seinem Dach Gras pflanzen wird, daß er

nie einen Zaun aufstellen wird und daß er seine Wiesen dem Vieh des Nachbarn zur Verfügung stellen

wird.
Er fragt sich nun ängstlich, ob die Herren des Departementes ihn unverschämt finden werden, wenn

er sie um die Erlaubnis bitten wird, über seine eigene Wiese gehen zu dürfen, damit er zu seinem

Häuschen kommen kann.
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